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Pensionskasse intern  
Berufsunfähigkeit: Jetzt Vorsorge treffen!  

Ab sofort stellt Ihnen die Pensionskasse der Genossenschaftsorganisation VVaG einen außergewöhn-
lichen Versicherungsschutz zur Verfügung: Mit dem Tarif BUZ2 können Ihre Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter das Risiko der Berufsunfähigkeit finanziell absichern.  
 
Die Konditionen sind absolut überzeugend und sprechen für sich:   
 
Für eine zusätzliche, monatliche Berufsunfähigkeitsrente in Höhe von 500 € beträgt der monatliche 
Beitrag für einen 30jährigen Mann nur 18,60 €. Bitte beachten Sie hierzu: Auch die Berufsunfähig-
keits-Zusatzversicherung ist über die Pensionskasse Bestandteil der betrieblichen Altersversorgung. 
Diese wird vom Staat gefördert – Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge fallen innerhalb groß-
zügiger Grenzen nicht an. Unterstellt man ein monatliches Bruttoeinkommen von z.B. 3.000 €

1
, so 

beträgt der „effektive Beitrag“ in unserem Beispiel monatlich nur noch ca. 10 €. Selbstverständlich 
können die Prämien auch von den Beschäftigten selbst getragen werden. Sichtwort: Entgeltumwand-
lung.  
 
Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.penskasse.de/pdf/BUZ2Info.pdf 
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